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02401 / 800-370

02401 / 800-300

http://www.baesweiler.de

info@stadt.baesweiler.de

rathaus@baesweiler.de-mail.de

Baesweiler, den 14.12.2023

Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4
BauGB - Benachrichtigung über die Offenlage gem. § 3 (2) BauGB
hier: Bebauungsplan Nr. 111 - Parkstraße II -

(2)

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Rat der Stadt Baesweiler hat in seiner Sitzung am 26.09.2023 die
Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und die Durchführung der Beteiligung der
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB in der Fassung
der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. l S. 3634) in der derzeit gültigen Fassung
beschlossen.

Planaebietsabarenzuna:

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 111 - Parkstraße II - umfasst ein etwa 8,7 ha
großes Gebiet im östlichen Randbereich des Stadtgebietes Baesweiler. Die für eine
Neubebauung vorgesehenen Flächen befinden sich östlich der bereits bestehenden
Bebauung der Parkstraße.

Das Plangebiet wird nördlich vom Wasserspielplatz des Sportparks Baesweiler und im
Süden zunächst durch eine Feldflur und angrenzend durch das Wohngebiet „Steinzeit"
begrenzt. Im Osten grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen und eine landwirtschaftliche
Hofstelle an den Geltungsbereich. In einiger Entfernung sind dort eine kleinere Biogasanlage
und einige Windenergieanlagen vorhanden.
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Allaemelne Sprechzeiten:
montags bis freitags
dienstags zusätzlicti
donnerstags zusätzlich
und nach Vereinbarung

Öffnungszeiten des BUraerbüros im Rathai
montags und donnerstags
dienstags
mittwochs und freitags
samstags

8.30-12.00uhr
14.00-17.30uhr
14.00-16.00uhr

Baesweiler:
8.00 -16.30 Uhr
8.00 -17.30 Uhr
8.00 -12.30 Uhr

10.00-12.00uhr

Konten der Stadtkasse:
Sparkasse Aachen

VR Bank Würselen eG
Zweigstelle Baesweiler

Aachener Bank eG

Postbank Köln

SWIFT-BIC AACSDE33
IBAN DE64 3905 0000 0003 4000 58
SWIFT-BIC GENODED1WUR
IBAN DE94 3916 2980 4001 6350 13

SWIFT-BIC GENODED1AAC
IBAN DE80 3906 0180 3100 4840 12

SWIFT-BIC PBNKDEFF
IBAN DE033701 00500031 782503
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Die Einwohnerstatistik zeigt deutlich, dass die Stadt Baesweiler wächst. Die Tendenz ist klar
steigend. Dies ist u. a. begründet in der stetigen Nachfrage nach Baugrundstücken durch
junge Familien, die gerne in Baesweiler wohnen bleiben wollen oder die Absicht haben,
wieder nach Baesweiler zurückzukehren und die Nachfrage von Bürgerinnen und Bürgern
aus Ortszentren, die dort kein Grundstück mehr erwerben können. Weiter besteht infolge der
Ansiedlung einiger großer Gewerbebetriebe auch eine entsprechende Nachfrage an
Wohnraum, welche im Stadtgebiet in dieser Größenordnung derzeit nicht zu decken ist.

Zudem sind Entwicklungsflächen im gesamten Stadtgebiet, insbesondere aufgrund
eingeschränkter Entwicklungsmöglichkeiten in den Dörfern, sehr gering vorhanden. Aufgrund
der im Bestand vorhandenen, im Vergleich zu Nachbarkommunen sehr geringen,
Siedlungsdichte, ist für die Sicherstellung des zukünftigen Wohnbedarfes daher eine
sorgsame Verdichtung erforderlich.

Das vorliegende Plangebiet hat für die Ortslage Baesweiler als beachtliche
Entwicklungsfläche daher eine hohe gesamtstädtebauliche Bedeutung, die den östlichen
Ortsrand prägt und für eine qualitätvolle Arrondierung des Siedlungsbereiches sorgt.

Um hier ein anspruchsvolles Baugebiet zu entwickeln, wurde im Vorfeld zum vorliegenden
Bebauungsplanverfahren ein erstes städtebauliches Konzept erarbeitet. Auf Basis einer
umfänglichen Analyse der örtlichen Gegebenheiten wurden verschiedene Varianten und
Ansätze für die Entwicklung der Fläche abgewogen und zu einem städtebaulichen
Gesamtkonzept ausgearbeitet, welches als Grundlage für diesen Bebauungsplan dienen
soll.

Das wesentliche Ziel der Planung ist somit die Schaffung der planungsrechtlichen
Voraussetzungen zur Errichtung zusätzlicher attraktiver Wohnbauflächen in der Stadt
Baesweiler.

Diesbezüglich sind mit der Planung unter städtebaulichen Gesichtspunkten folgende Ziele
verbunden:

die Bereitstellung von zusätzlichen sorgsam verdichteten und sozial abgewogenen
Wohnbauflächen, um dem zukünftigen Bedarf unterschiedlicher Zielgruppen in der
Stadt Baesweiler gerecht zu werden,

die konsequente Arrondierung des Siedlungsbereiches,

die Stärkung der Eigenentwicklung des Ortes,
Bevölkerungsentwicklung zu ermöglichen und
Infrastruktureinrichtungen in ihrem Bestand zu sichern,

um eine positive
die vorhandenen

die Schaffung eines qualitätvollen und unverwechselbaren Siedlungsgebietes in
unmittelbarer Nähe zum Sport- und Bürgerpark,

die Schaffung von Grün-, Frei- und Retentionsflächen innerhalb des Baugebietes und
somit eines durchgrünten und klimafreundlichem Quartiers,
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die Gestaltung von hochwertigen öffentlichen Räumen mit hohem
Aufenthaltscharakter,

die Förderung der Mobilitätswende,

die konsequente Vernetzung der Neubebauung für Fußgänger und Radfahrer mit der
umliegenden Siedlungsstruktur und dem angrenzenden Freiraum,

die Sicherstellung einer nachhaltigen Ver- und Entsorgung des neuen
Siedlungsbereiches sowie,

die Gestaltung der östlichen Abrundung der Ortslage Baesweiler und die Schaffung
einer abschließenden Ortsrandeingrünung,

Schaffung einer klimaneutraten und nachhaltigen Energieversorgung des
Baugebietes mit Hilfe eines Energiekonzeptes.

Darüber hinaus ist ein weiteres Ziel dieser Baulandentwicklung, Baesweiler als attraktiven
Wohnstandort in das Blickfeld von Beschäftigten ansässiger Einrichtungen und Unternehmen
sowie junger Familien zu rücken.

Durch die Ausweisung des neuen Baugebietes soll der stetigen Nachfrage nach Bauland im
Stadtgebiet Baesweiler Rechnung getragen werden. Die Ausweisung des neuen
Wohnbaugebietes ist damit ein wesentlicher Beitrag zur nachhaltigen Wohnraum- und
Daseinsversorgung der Stadt Baesweiler. Auf Basis der vorliegenden städtebaulichen
Planung soll ausgehend von der bestehenden Siedlungsstruktur eine der Ortsrandlage
entsprechende nachhaltige und klimafreundliche Bau- und Freiraumstruktur
planungsrechtlich definiert werden. Die Nähe zum Sport- und Bürgerpark sowie die
angestrebte Mobilitätswende sollen in das städtebauliche Konzept einfließen.

Die Veröffentlichung der Planunterlagen erfolgt gem. § 3 Abs. 1 des
Planungssicherstellungsgesetzes in der Zeit vom 18.12.2023 bis 24.01.2024 einschließlich
im Internet unter https://www.baesweiler.de/aktuelle-beteiliaungen.html.

Darüber hinaus ist es möglich, sich im Verwaltungsgebäude Baesweiler, Grabenstraße 11,
im Erdgeschoss gegenüber dem Empfang zu informieren. Die Auslegungsunterlagen sind
barrierefrei zugänglich. Die Verwaltung ist in der Zeit vom 27.12.232 bis einschließlich
29.12.23 geschlossen. Äußerungen zur Planung können schriftlich, per E-Mail
(bauleitplanunaO.stadt.baesweiler.de) oder zur Niederschrift abgegeben werden. Bitte
wenden Sie sich an Herrn Schmidt - Zimmer 206 - (Tel. 02401/800-304) oder Herrn
Mevissen - Zimmer 205a - (Tel. 02401/800-370).

Dienststunden:

montags, mittwochs und freitags
dienstags

donnerstags

von 08.30-12.00 Uhr
von 08.30-12.00 Uhr
von 14.00-17.30 Uhr
von 08.30-12.00 Uhr
von 14.00-16.00 Uhr

montags, mittwochs und freitags nachmittags geschlossen.

-4-



fSffieiler
Der Bürgermeister

StSdteRegion Aachen

-4-

^

Ich bitte Sie um Äußerung zu dem o.g. Planentwurf bis 24.01.2024 einschließlich. Liegt bis
zu dem zuvor genannten Termin keine Stellungnahme vor, gehe ich davon aus, dass
Ihrerseits keine Anregungen und Bedenken zum Planentwurf bestehen. Gerne könne Sie
Ihre Stellungnahme per E-Mail (bauleitplanunaO.stadt.baesweiler.de) abgeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben
werden können und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können.

Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht
rechtzeitig abgegeben werden, können bei der Beschlussfassung über die
Bebauungsplanänderung gemäß § 4a (6) BauGB unberücksichtigt bleiben, sofern die Stadt
Baesweiler deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die
Rechtmäßigkeit der Bebauungsplanänderung nicht von Bedeutung ist.

Hingewiesen wird auf die Vorschriften der §§ 214 und 215 BauGB. Danach sind eine nach
§214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des
Flächennutzungsplanes und nach §214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des
Abwägungsvorganges unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich gegenüber der
Stadt unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB (Regelungen
für Bebauungspläne, die im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt oder
geändert worden sind - Bebauungspläne der Innenentwicklung) beachtlich sind.

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994 S. 666), in der derzeit gültigen Fassung,
wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen
dieser Satzung/ ordnungsbehördlichen Verordnung/ dieses Flächennutzungsplanes nach
Ablauf von sechs Monaten nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan
ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher beanstandet
oder gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

^^z<^^-/;
(Schmidt)


